
BK Nr. 2020/3847 (ö)  
 
Errichtung von Trinkbrunnen 
 
Beschluss des Rates vom 01.10.2020 
 
In seiner Sitzung am 01.10.2020 hat der Rat der Stadt Leverkusen zur Vorlage Nr. 
2020/3847 „Errichtung von Trinkbrunnen“ mehrheitlich den nachfolgenden Beschluss 
gefasst: 
 

1. Die Verwaltung identifiziert die meist frequentierte Stelle im Stadtgebiet und 
installiert dort testweise einen Trinkbrunnen mit einer integrierten 
Hundetränke. Der Trinkbrunnen wird mit einem Bewegungsmelder 
ausgestattet, so dass eine gezielte und jeweils zeitlich befristete 
Wasseranforderung ohne direkten Kontakt möglich ist.  

 
2. Bei der Festlegung des genauen Standortes in einer Fußgängerzone ist die 

jeweilige Werbe- und Fördergemeinschaft durch die Verwaltung zu beteiligen. 
 

3. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im kommenden Jahr, sodass der 
Trinkbrunnen spätestens im Mai 2021 in Betrieb genommen werden kann. 
 

4. Im Rahmen der Mittelanmeldungen für den Haushalt 2021 ff werden für die 
Errichtung des Trinkbrunnens Investitionskosten in Höhe von rund 22.600 € 
(brutto) bereitgestellt. 
 

5. Kosten für Reparatur und Wartung (ca. 3.000 € pro Jahr) werden in den 
Haushaltsjahren 2021 ff. aus Finanzmitteln der Gebäudewirtschaft 
bereitgestellt. 
 

6. Betreiber der Anlage ist die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
(EVL). Die genauen Pflichten des Betreibers werden durch eine 
Dienstleistungsvereinbarung festgelegt (gilt insbesondere für die Einhaltung 
der Wasserhygiene und mögliche Manipulationen an der Anlage). Das Wasser 
wird durch die EVL kostenlos zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Betriebs-
, Wartungs- und Instandhaltungskosten rechnet die EVL mit der Stadt 
Leverkusen ab. 

 
Auf den zuletzt veröffentlichten Beschlusskontrollbericht in z.d.A.: Rat Nr. 4 vom 
21.04.2023 (Seiten 122, 123) wird verwiesen. 
 
Im Sommer 2023 konnte der erste Trinkbrunnen im Stadtgebiet Leverkusen in der 
Fußgängerzone Wiesdorf, Wiesdorfer Platz 17, errichtet werden. Die Gesamtkosten 
inkl. Material, Tiefbau etc. belaufen sich auf 43.234,85 Euro (brutto). Darüber hinaus 
wurde auf Wunsch des Werbegemeinschaft City Leverkusen e.V. und von 
Veranstaltern in der Wiesdorfer Fußgängerzone ein Hydrant am Trinkbrunnen 
hergestellt. Die Kosten für den Hydranten belaufen sich auf 5.516,25 Euro (brutto). 
 
Zur Finanzierung des Trinkbrunnens konnten neben den mit vorgenanntem 
Ratsbeschluss freigegebenen Haushaltsmitteln Fördermittel aus dem 
„Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren“ des Ministeriums 



für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW in Anspruch genommen 
werden.  
 
Am 13.10.2023 wurde der Trinkbrunnen erstmals in Betrieb genommen. Künftig ist 
der Trinkbrunnen jährlich von Anfang Mai bis Ende September in Betrieb.  
 
Betreiber des Trinkbrunnens ist die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
(EVL). 
 
Im Zuge der Errichtung des Trinkbrunnens wurden seitens des Beirates für 
Menschen mit Behinderungen Optimierungsbedarfe geäußert. In der Konsequenz 
wird der Beirat für Menschen mit Behinderungen künftig in den Prozess der Prüfung 
und Errichtung weiterer Trinkbrunnen im Stadtgebiet beratend hinzugezogen. 
 
Mit Blick auf den Ratsbeschluss vom 30.03.2023 zum Antrag Nr. 2022/1957 
„Erweiterung der bisherigen Standorte für Trinkbrunnen auf das gesamte 
Stadtgebiet“ wird auf den separaten Beschlusskontrollbericht verwiesen. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Oberbürgermeister, Rat und Bezirke in Verbindung mit Dezernat für Bürger, Umwelt 
und Soziales und Dezernat für Planen und Bauen 
 
18.06.2024 


